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N I E D E R S C H R I F T 

 
 
 

zur 4. Sitzung des Gemeinderates 
im Sitzungssaal, Rathaus 

Schweinfurter Str. 54, 97464 Niederwerrn 

 
 

am Dienstag, den 23.04.2024 
von 19:00 bis 21:00 Uhr 

 
 

Teilnehmende Gremien 

 
Gemeinderat 

 
 

Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung 

 
Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die der Niederschrift 
beigefügt sind. 
 
 

Funktion Name Unterschrift 

 
 
Vorsitzender: 1. Bürgermeisterin Bettina Bärmann  

 
 
Schriftführer: Steffen Guth-Portain 
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Tagesordnung 
 
 
Öffentliche Tagesordnungspunkte: 
 
1. Eröffnung der Sitzung und Bericht aus der letzten Sitzung 

 
  

2. Genehmigung der Niederschrift (öffentlicher Teil) vom 27.03.2024 
 

  
3. Jahresrechnung 2022 - Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses - 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

  
4. Jahresrechnung 2022 - Feststellung 

 
  

5. Jahresrechnung 2022 - Entlastung 
 

  
6. Neuerlass - Satzung über die öffentlichen Bestattungseinrichtungen der 

Gemeinde Niederwerrn (Friedhofs- und Bestattungssatzung) 
 

  
7. Neuerlass - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 

der Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Niederwerrn sowie für die damit 
in Zusammenhang stehenden Amtshandlungen 
 

  
8. Informationen der Verwaltung - öffentlich 

 
  

9. Mitteilungen und Anfragen - öffentlich 
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Teilnehmerverzeichnis 
 
 

Anwesende, stimmberechtigte Teilnehmer 
Name, Vorname Funktion Anmerkung 

Bärmann, Bettina 1. Bürgermeisterin  

Bock, Josef Gemeinderat  

Böhm, Horst Gemeinderat  

Fedetto, Sabine Gemeinderätin  

Dipl.-Kfm. Fick, Roland Gemeinderat  

Goller, Andreas Gemeinderat  

Haag, Michael Gemeinderat  

Häckner, Bettina Gemeinderätin  

Hilmer, Bernd Gemeinderat  

Köhler, Jennifer Gemeinderätin  

Lang, Wolf-Dietrich Gemeinderat  

Dipl.-Ing. (FH) Negwer, Florian Gemeinderat  

Dipl.-Ing. (FH) Pfister, Thomas Gemeinderat  

Reuß, Gabriele Gemeinderätin  

Stephan, Inge Gemeinderätin  

Tröster, Kathrin Gemeinderätin  

Weißenberger, Ralf Gemeinderat  

Wohlfahrt, Felix Gemeinderat  

Wohlfahrt, Thomas Gemeinderat  

Zeitler, Katja Gemeinderätin  

Zirkelbach, Felix Gemeinderat  

 

Nicht stimmberechtigte Teilnehmer 
Name, Vorname Funktion Anmerkung 

Guth-Portain, Steffen Schriftführer  

 



 

GEMEINDE NIEDERWERRN 

 

Niederschrift zur Sitzung des Gemeinderates 
vom 23.04.2024 

 

4 

TOP 1 (öffentlich) 
Eröffnung der Sitzung und Bericht aus der letzten Sitzung 
 
 

Sachvortrag 

 
Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass ordnungsgemäß und 

fristgerecht geladen wurde. Es besteht Einverständnis mit der Tagesordnung. 

 

Informationen in / aus der Sitzung 

 
Die neue Mitarbeiterin im SG 11 – Bau- und Liegenschaftsverwaltung; zuständig für 

Baurecht und Klimaschutzangelegenheiten stellt sich dem Gremium vor. 

 

Frau Matlachowski ist für die Bürger erreichbar unter: 

Telefon: 09721-4999-69 

Email: bauamt@niederwerrn.de 
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TOP 2 (öffentlich) 
Genehmigung der Niederschrift (öffentlicher Teil) vom 27.03.2024 
 
 

Beschlussvorschlag 

 
Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 27.03.2024 wird 

genehmigt. 

 

Beschluss 

 
Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 27.03.2024 wird 

genehmigt. 

 
Abstimmungsergebnis: Ja: 21 / Nein: 0 
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TOP 3 (öffentlich) 
Jahresrechnung 2022 - Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses - 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
 

Sachvortrag 

 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Jahresrechnung 2022 geprüft. Der 

Vorsitzende Herr Wolf-Dietrich Lang wird in der Sitzung einen Bericht über die 

Sitzung und die Prüfungsthemen abgeben. 

Die Verwaltung hat sich mit den Feststellungen und Anmerkungen des 

Rechnungsprüfungsausschusses beschäftigt.  

Die Stellungnahmen der Verwaltung wird mit den jeweiligen Feststellungen des 

Rechnungsprüfungsausschusses zusammengefasst dargestellt. 

Anschließend kann die Feststellung und die Entlastung der Jahresrechnung 

beschlossen werden. Der Feststellung und Entlastung steht dies nicht im Weg, da 

die beiden Beschlüsse nur bei gravierenden rechtlichen Mängeln verweigert werden 

können. Dies liegt im Jahr 2022 nicht vor. 

 

Informationen in / aus der Sitzung 

 
Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses berichtet aus der Arbeit 

dieses Ausschusses und lobt die Zusammenarbeit mit der Verwaltung. 
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TOP 4 (öffentlich) 
Jahresrechnung 2022 - Feststellung 
 
 

Sachvortrag 

 
Der Jahresabschluss eines Haushaltsjahres verläuft in mehreren Schritten: 

1. Die Verwaltung erstellt einen „Entwurf der Jahresrechnung“ 

2. Der Gemeinderat erkennt den „Entwurf“ der Verwaltung an und beauftragt den 

Rechnungsprüfungsausschuss mit der örtlichen Prüfung. 

Die Anerkennung an sich ist im Gesetz nicht näher geregelt. Lediglich Art. 102 Abs. 2 

GO schreibt eine Vorlage bzw. Information des Gemeinderates vor. Dies wird 

umgangssprachlich als „Anerkennung“ bezeichnet. 

3. Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den „Verwaltungsentwurf“ der 

Jahresrechnung und berichtet dem Gemeinderat. 

4. Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung fest. 

Durch die Feststellung wird die örtliche Rechnungsprüfung abgeschlossen und der 

Entwurf der Verwaltung zur Jahresrechnung. Dabei ist anzustreben, dass 

Feststellungen bereinigt sein sollen. Bei der Feststellung der Jahresrechnung darf 

der Erste Bürgermeister an der Beratung und Abstimmung teilnehmen.  

5. Der Gemeinderat stellt die Entlastung fest. 

Mit der Entlastung des Haushaltes bringt der Gemeinderat zum Ausdruck, dass er 

der mit Abwicklung der Finanzwirtschaft im jeweiligen Haushaltsjahr einverstanden 

ist und die Ergebnisse billigt sowie auf haushaltsrechtliche Einwendungen verzichtet. 

Bei der Entlastung der Jahresrechnung darf der Erste Bürgermeister nicht an der 

Beratung und Abstimmung teilnehmen.  

Die Feststellung und die Entlastung von Jahresrechnungen müssen in getrennten 

Beschlüssen erfolgen.  

Für das Jahr 2022 wurde die Jahresrechnung von der Verwaltung erstellt und vom 

Rechnungsprüfungsausschuss örtlich geprüft. Beanstandungen wurden soweit 

möglich und nötig veranlasst.  

Die Jahresrechnungen 2022 kann somit festgestellt werden. 
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Beschlussvorschlag 

 
Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung des Jahres 2022 fest. 

 
 

Beschluss 

 
Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung des Jahres 2022 fest. 

 
Abstimmungsergebnis: Ja: 21 / Nein: 0 
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TOP 5 (öffentlich) 
Jahresrechnung 2022 - Entlastung 
 
 

Sachvortrag 

 
Bezüglich der Rechtslage und der Sachdarstellung wird auf den TOP 3 dieser 

Sitzung verwiesen. 

Der Entlastungsbeschluss für das Jahr 2022 steht aus. 

Die Erste Bürgermeisterin darf bei der Entlastung der Jahresrechnungen nicht an der 

Beratung und Abstimmung teilnehmen. 

 

Informationen in / aus der Sitzung 

 
2. Bürgermeister Wohlfahrt übernimmt die Leitung der Gemeinderatssitzung. 
 
 

Beschlussvorschlag 

 
Der Gemeinderat entlastet die Jahresrechnung des Jahres 2022. 

 
 

Beschluss 

 
Der Gemeinderat entlastet die Jahresrechnung des Jahres 2022. 

 
Abstimmungsergebnis: Ja: 20 / Nein: 0 
Anmerkung: Der Tagesordnungspunkt wurde durch den zweiten Bürgermeister 
geleitet. Die Erste Bürgermeisterin als Teil der Verwaltung war dadurch persönlich 
beteiligt. 
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TOP 6 (öffentlich) 
Neuerlass - Satzung über die öffentlichen Bestattungseinrichtungen der 
Gemeinde Niederwerrn (Friedhofs- und Bestattungssatzung) 
 
 

Sachvortrag 

 
Im Hinblick auf die Neukalkulation der Friedhofs- u. Gebührensatzung, mussten die 

Änderungen nun auch in der Friedhofs- und Bestattungssatzung eingearbeitet 

werden. Eine wesentliche Änderung besteht in der Möglichkeit, Urnengrabstätten 

unter einem Baum schon zu Lebzeiten zu reservieren.  

Ebenso wurden redaktionelle Änderungen im Hinblick auf Verständlichkeit und 

Verfahrensvereinfachung, durch die Verwaltung eingepflegt. 

Es wird empfohlen, der Neufassung zuzustimmen. 

 

Beschlussvorschlag 

 
Der Gemeinderat beschließt den als Anlage beigefügten Entwurf der Friedhofs- und 

Bestattungssatzung als Satzung. Die neue Satzung ist auszufertigen und bekannt zu 

machen. 

 

Beschluss 

 
Der Gemeinderat beschließt den als Anlage beigefügten Entwurf der Friedhofs- und 

Bestattungssatzung als Satzung. Die neue Satzung ist auszufertigen und bekannt zu 

machen. 

 
Abstimmungsergebnis: Ja: 21 / Nein: 0 
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TOP 7 (öffentlich) 
Neuerlass - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Bestattungseinrichtungen der Gemeinde Niederwerrn sowie für die damit in 
Zusammenhang stehenden Amtshandlungen 
 
 

Sachvortrag 

 
Die Finanzverwaltung hat die Friedhofsgebühren neu kalkuliert. Die Ergebnisse der 

Kalkulation wurden in den Sitzungen des Finanzausschusses vom 19.09.2023, 

12.12.2023 und 23.01.2024 beraten und entsprechende Änderungen, wurden von 

der Verwaltung in die Friedhofsgebührensatzung eingearbeitet. 

Der Finanzausschuss hat daher in seiner Sitzung vom 23.01.2024 einen 

Empfehlungsbeschluss gefasst. Ferner wird dem Gremium empfohlen, die 

beigefügte Friedhofsgebührensatzung zu verabschieden. 

 

Beschlussvorschlag 

 
Der Gemeinderat beschließt den als Anlage beigefügten Entwurf der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen der 

Gemeinde Niederwerrn, sowie für die damit in Zusammenhang stehenden 

Amtshandlungen, als Satzung. Die neue Satzung ist auszufertigen und bekannt zu 

machen. 

 

Beschluss 

 
Der Gemeinderat beschließt den als Anlage beigefügten Entwurf der Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen der 

Gemeinde Niederwerrn, sowie für die damit in Zusammenhang stehenden 

Amtshandlungen, als Satzung. Die neue Satzung ist auszufertigen und bekannt zu 

machen. 

 
Abstimmungsergebnis: Ja: 21 / Nein: 0 
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TOP 8 (öffentlich) 
Informationen der Verwaltung - öffentlich 
 
 

Sachvortrag 

 
- Die Entwurfsplanung für das Projekt „Schweinfurter Straße 55/ 57“ wird dem 

Gremium zeitnah vorgestellt. 
- In Niederwerrn wird es zwei dezentrale Asylunterkünfte geben: 

o 26 Asylbewerber in der Kautzenstraße 
o 9 Asylbewerber in der Gademannstraße 

- Es wird eine gemeindliche Regelung zu Kiff-Verboten; angelehnt an die der 
Stadt Schweinfurt geben 

- Die Jahreshauptversammlung der Energiegenossenschaft Oberwerrn hat 
stattgefunden. Der Vorstand und Aufsichtsrat wurde entlastet. 

- Die Mitgliederversammlung der Energiegenossenschaft Oberes Werntal hat 
stattgefunden. Es wurden unter anderem die Themen Windpark und 
Quartierlösungen beraten. 
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TOP 9 (öffentlich) 
Mitteilungen und Anfragen - öffentlich 
 
 

Sachvortrag 

 
- Es wurden die Beschlüsse des Bauausschusses vom 23.04.2024 (öffentlicher 

Teil) mitgeteilt. 

- Die Fraktion „Bündnis 90/ Die Grünen“ fragen nach dem Sachstand ihrer 

Anträge aus den vergangenen Jahren. 

- Es wird nachgefragt ob „Call Heinz“, ein Projekt des Landkreises, auch 

Standorte in der Gemeinde Niederwerrn haben wird.  

o Angedacht ist ein Standort in Oberwerrn. Der exakte Standort ist noch 

nicht bekannt. 

- Bike-Sharing wird im Wittelsbacher Platz zeitnah in Betrieb gehen.  

- Es wird nach dem Sachstand VGV-Verfahren Schule gefragt. 

o Alle Projekte der Gemeinde liegen im veranschlagten Zeitrahmen. 

- Es wird nachgefragt, ob die Mängelliste im Gemeindezentrum erledigt ist.  

o Die Mängelliste wird im Laufe des Jahres noch abgearbeitet. 

 
 


